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Improvisation von Transportmitteln für Kranke und Verwundete.

(Fortsetzung.)

5. In ganz ähnlicher Weise wie eine Grasbahre, kann man auch einen

Stoß karren für Steine (Steinbährc), wie sie auf Bauplätzen häufig ver-

Fig. öS.
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ivendet iverden, zum Transport einzelner Verlelzten einrichten. Die Fig. 50 und 00

zeigen cine solche Einrichtung.
Zunächst werden die Scitenstuugen sGriffes des Karrens verlängert, indem

man jedcrseits ein Stangenstück sFig. 00 us von tät) am Länge außen an dieselben

festbindet. Diese Stangen sdnnncre Gerüststangeus iverden zuerst auf der einen Seite
etwas abgeflacht, damit sie sich besser anschmiegen: sie sollen etwa 00 am über die

Griffe vorstehen. Dann bindet man auf das dem Rade zunächst befindliche Quer-
stück des Karrens eine Stange Mg. 60 lz) von t>0 am Länge. Fig 00 III zeigt

Fig. 00

die ?lrt und Weise der Befestigung derselben. Endlich werden noch zwei Längs-

stangen Mg. 00 as von 2 m Länge mit dein einen Ende auf das genannte Suer

holz gelegt und befestigt, das andere Ende wird an die Bcrlängerungsstangen der

Karrengrifse festgebunden.

Die Licgefläche macht man mit einem Seilgeflecht oder, wie bei dem in Fig. 50

abgebildeten Karren, mit Streifen von Sacktuch, die aneinander geknüpft und wie

bei einem Seilgeflecht um die beiden Längsstangen geschlungen iverden. ?luf die

Kopfseite sRadseites kommt ein Bündel Packtuch oder ein mit Stroh gefüllter Sack

als Kopfpolster.

0. Auch ein Stoß karren für Sand, wie er häufig auf Baupläne» ver-

wendet wird, kann zum Trausport eines Verletzten eingerichtet werden. Fig. 01

gibt das Bild einer solchen Einrichtung, zu der ein Stuhl nebst Latten, Stangen
und Seilen gebraucht wurden.

Zur Erstellung iverden zunächst 2 Latten sDachlatten 2 i 5 ams von 120 cm

Länge auf beiden Seiten des Stuhles an die hintern Beine und an die Rücklchne

gebunden Mg. 62 as, so daß sie etwa 05 cm über den obern Rand der Rücklchne

vorstehen, während sie nach unten bis zum Ende der Stuhlbeine reichen. Auf die

obern Enden dieser beiden Latten nagelt man quer ein Lattenstück von circa 55 cm

Länge Mg. 62 ist, so daß es bcidseits etwa 5 cm vorsteht. Endlich bindet man
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Fig. ii U

Iwch ein weiteres Lattenstück vvn 6V <ZM Länge lFig. 62 o) am untersten Ende

nnd ans der innern Seite der »ordern Stuhlbeine fest. Diese Querlatte steht beid-

seits etwa 9 ein über die Stuhlbeine vor. (Fig. 62 I zeigt den so vorbereiteten Stuhl.)

Fig. 02.

Diesen Stuhl legt man so in den Stoßkarrcn hinein, daß die an den »ordern

Stuhlbeinen befestigte Querlatte auf dem den Griffen zugekehrten Rand des Stoß-
karrenkastens anfliegt und die Rücklehne samt deren Verlängerung schief nach hinten
und oben liber das Rad hinausragt. In dieser Lage wird der Stuhl befestigt,

zunächst durch eine Querleiste (Fig. 62 à), welche unmittelbar über den hintern

Stuhlbeinen an die Vorderwand des Karrens angenagelt wird, dann aber auch

durch Festbinden des Stuhles an die Tragstangen des Karrens vor und hinter
dem Kasten.



- >>2

Hierauf bringt man nach jederseits rum LängSstange (Fig. 02 e) van 175 am

Länge und 3 —5 ein Dick an. Deren dickeres Ende wird ans die vardere Quer-
latte (an den vordem Stuhlbeinen) festgebunden, der dünnere Teil von unten an

die Hintere Querlatte (über der Rücklehne) befestigt.

Endlich muß nach eine gepolsterte Liegeflache gemacht werden. Bei dem in

Fig. »1 abgebildeten Karren wurde eine Strohmatte von 55 mn Breite und

150 am Länge von der hintern obern Querlatte über die Rücklehne. den Stnhlsitz
und die vordem Stuhlbeine ausgebreitet und mit Schnüren befestigt. Auf die

Hintere Querlatte ist eine Strohrolle als Kopfpolster gebunden, eine ähnliche, jedoch

dünnere Rolle kann auch an der Stelle, wo die Knie ausruhen, befestigt werden.

Wo keine Matten zur Verfügung stehen, kann man zwischen der Rücklehne und

den vorder» Stuhlbeinen ein Seilgeflecht anbringen und dann die ganze Liege-

fläche mit Decken w. Polstern.

Die Art und Weise des Transportes ergibt sich ohne weiteres ans Fig. 01.

t^ortsrlmiig ü'tgw

Kurze Geschichte der japanischen Not Kreuz-Gesellschast.
Vvn Masa ta ke S. T e g v.

(Schluß.)

Die Gesamtzahl der Mitglieder beträgt nach den Statistiken von Ende April
1903 929,613 und die Gesamtsumme der jährlichen Snbskriptionsbciträge bcläuft
sich auf 2,354,558. 72 Jen <1 Jen 4 Fr.).

Das mit der Gesellschaft verbundene Haupthvspital zu Tokio wurde 1886
gegründet zur Ausbildung von Aerzten, Pflegern und Pflegerinnen in Friedens-
Zeiten und darum werden hier viele Kranke behandelt. Die Behandlung der Armen
ist unentgeltlich, die Reichen zahlen angemessene Gebühren. In Kriegszeit kann es

als eines der Reservehospitäler für die Bedürfnisse der Armee benutzt werden, wenn
es erforderlich ist.

Was das System der Gesellschaft anlangt, so sind dort ein Ehrenpräsident,
ein Präsident, zwei Vizepräsidenten, zehn Direktoren und dreißig Räte. Das Ehren-
Präsidium ist einem Prinzen der Kaiserlichen Familie vorbehalten; der Präsident
und die Vizepräsidenten werden aus den Vorstehern gewählt, die auch gewählt
werden aus den Räten. Prinz Kan-Jn, der Ehrenpräsident, Graf Matsnkata, der
Präsident, Baron Hanafusa, Vizepräsident, und Baron Osawa, Vizepräsident, sind
jetzt in ihren entsprechenden Aemtern beschäftigt. Zweige der Gesellschaft werden so

organisiert, daß sie mit den Verwaltnngs-Abtcilungen der Negierung im Einklang
stehen, der Präsident eines Zweigamts wird daher dem entsprechenden Gouverneur
vorgeschlagen. Die Mitgliedschaft zerfüllt in drei Klassen, nämlich: Ehrenmitglieder,
besondere Mitglieder und ordentliche Mitglieder, welche alle besondere Medaillen
haben. Außerdem gibt es noch besondere Medaillen, welche „Jukosho" bezeichnet
werden (Medaille für außerordentliche Dienste). Alle diese Medaillen sind vom
Kaiser genehmigt, und darum können die Eigentümer sie bei öffentlichen Veran-
staltungen genau in derselben Weise tragen, wie jene, die vom Kaiser selbst ver-
liehen werden.
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